
 
 

Wie verhalte ich mich, wenn … 
 

 … mein Kind die Schule nicht besuchen kann (z.B. wegen Krankheit)? 
 
Bitte rufen Sie zwischen 7.30 Uhr und 7.55 Uhr in der Schule an (Telefon: 51882) und 
teilen Sie uns mit, dass ihr Kind nicht  kommen kann. Auch ein zuverlässiges 
Geschwisterkind oder ein Nachbarkind kann Ihr Kind entschuldigen. Bei Kindern, die 
nicht entschuldigt werden, melden wir uns telefonisch bei Ihnen, um nachzufragen, 
warum das Kind fehlt. Dies sollte allerdings eine Ausnahme sein. 
 

 … sich die Anschrift, das Sorgerecht, der Familienstand usw. ändert? 
 
Teilen Sie bitte Veränderungen der Klassenlehrerin mit! 
 
Erforderliche Nachweise (Sorgerechtsbeschluss, Pass, Taufschein etc.)  bitte 
vorlegen. 
 

 … mein Kind vom Unterricht beurlaubt werden soll? 
 
Grundsätzlich kann eine Beurlaubung vom Unterricht nur in Ausnahmefällen erfolgen. 
Der Familienurlaub gehört auf jeden Fall nicht dazu. Holen Sie bitte im Sekretariat 
das entsprechende Formular ab und füllen Sie es bereits rechtzeitig vor dem Termin 
aus. Bei Erholungsaufenthalten muss ein ärztliches Zeugnis vorgelegt werden und 
der Grund angegeben werden, warum der Aufenthalt nicht in den Ferien erfolgen 
kann. 
 

 … mein Kind etwas verloren hat? 
 
Bitte fragen Sie zuerst bei der Klassenlehrerin nach. Fundsachen werden aber 
grundsätzlich beim Hausmeister gesammelt. 
 

 … ich irgendein Problem habe? 
 
Wenden Sie sich bitte immer zuerst an die Klassenlehrerin Ihres Kindes. Meist lassen 
sich hier schon in einem zielführenden Gespräch anstehende Probleme lösen. 


